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ORDNUNGSPOLITIK

Zum Konzept der Mitbestimmung
Bruno Molitor, Würzburg

Noch vor den Parteitagen von SPD und FDP wollen die Fraktionsvorsitzenden Wehner und Mischnick 
einen neuen gemeinsamen Entwurf zur Mitbestimmung vorlegen. Bei diesem Hickhack um die Mit
bestimmung scheint man zu vergessen, daß bereits in der Praxis vorgebildete und erprobte Formen 
vorliegen.

Der Maßnahmenkomplex, der mit der Bezeich
nung „Mitbestimmung" zwar griffig, aber be

grifflich nicht eben scharf umschrieben wird, findet 
in der öffentlichen Diskussion aus unterschied
lichen Motiven und unter verschiedenartigen 
Aspekten Interesse. So unter dem Aspekt einer 
„neuen Unternehmensverfassung“ , bei dem frei
lich die rechtssystematische Schematisierung oft 
ungebührlich in den Vordergrund rückt. So aus 
dem Motiv, „die Wirtschaft zu demokratisieren“ , 
wovon jedoch, hält man sich an die Verfahrens
techniken, wie sie auf der staatlichen Ebene zu 
Hause sind, im Unternehmensbereich nur in einem 
übertragenen Sinne die Rede sein kann. Anderer
seits ist die Forderung nach der sog. überbetrieb
lichen Mitbestimmung zwar logisch auf der staat
lich-politischen Bühne angesiedelt; aber in der 
Sache dürfte sie zur parlamentarisch-demokrati
schen Ordnung eher im Verhältnis einer Relativie
rung, wenn nicht gar des Konfliktes stehen.

Für die einen handelt es sich bei der Mitbestim
mung — zustimmend oder ablehnend — in erster 
Linie um eine Ausweitung der gewerkschaftlichen 
Funktionen, deren eigentliche Domäne die bran
chenweite Lohn- und Tarifpolitik ist. Andere wie
der sehen in ihr vor allem eine Maßnahme, mit 
der der Mangel an „Eigentum“ und den aus ihm 
fließenden Rechten beim Beschäftigten kompen
siert werden soll. Indessen müßte dann mit den 
im modernen Großunternehmen zurückgehenden 
Einflußmöglichkeiten des Anteilseigners einerseits 
und mit der erfolgreichen Eigentumsbildung in 
Arbeitnehmerhand andererseits die Dringlichkeit 
von Mitbestimmungsregelungen abnehmen, was 
zeigt, daß die vorgebrachte Begründung zu kurz 
schießt. In der Sache spricht vielmehr alles dafür, 
daß selbst in Unternehmen, die von Arbeitnehmer
vertretungen oder gar von Staatsfunktionären ge
führt werden, Vorkehrungen zur Mitbestimmung 
des Beschäftigten keineswegs überflüssig werden.

Prof. Dr. Bruno Molitor, 47, ist Ordinarius 
für Volkswirtschaftslehre an der Julius-Maxi- 
milians-Universität in Würzburg. Er leitet 
dort das Institut für Verteilungs- und Sozial
politik.

Jedenfalls gilt das unter der sozialpolitischen Ziel
setzung, von der unser Konzept ausgeht, nämlich 
die Position des einzelnen Arbeitnehmers am 
Arbeitsplatz und seinen Status in der Betriebs
organisation zu stärken. Daß dies nicht nur ein 
Aspekt unter anderen für die Programmierung der 
Mitbestimmung ist, bestätigen die Einstellung und 
Erwartungen der Betroffenen selbst, wie sie in 
einer Reihe von empirisch-soziologischen Unter
suchungen ermittelt worden sind: die große Mehr
zahl der Arbeiter verspricht sich von der Mitbe
stimmung eine Verbesserung ihrer persönlichen 
materiellen und der Arbeitssituation im Betrieb '). 
Und es ist gerade hier für den Maßnahmenerfolg 
alles andere als ein Nachteil, wenn die gesetz
lichen Normierungen sich an den in der Praxis 
vorgebildeten und erprobten Formen orientieren 
und nicht umgekehrt der Realität großzügig aus
gedachte Modellschemata überzustülpen ver
suchen.
Mitbestimmung am Arbeitsplatz bedeutet, daß der 
Beschäftigte seinen Interessen, zumal was die 
Art seiner Verwendung, den Vollzug seiner Arbeit 
und seinen Aufstieg im Betrieb betrifft, selbst 
wirksam Gehör verschaffen kann. Das Recht dazu 
leitet sich allein aus der Betriebszugehörigkeit 
ab; es darf keine Rolle spielen, ob er einer 
Gruppe, etwa einer Gewerkschaft, angehört oder 
nicht. Der Adressat ist die Betriebsführung mit 
ihren Untergliederungen, in letzter Instanz das 
Management. In der Regel wird sich der Betrof
fene dabei der Hilfe des Betriebsrates bedienen. 
Im Konfliktsfall muß jedoch die Möglichkeit be
stehen, sich ebenfalls unmittelbar an die Be
triebsführung zu wenden.

„Wirtschaftsausschuß“

Im nächsten Schritt erfordert es der Mitarbeiter
status, daß der Arbeitnehmer über die Lage des 
Unternehmens und die Pläne des Managements, 
soweit sie seine wesentlichen Interessen berüh-

i)  „D ie s  sch e in t, g ro b  g e sp ro ch e n , fü r  zw e i von  d re i A rb e ite rn  
zu  g e lte n .“  V g l. R a lf D a h r e n d o r f :  Das M itb e s tim m u n g s 
p ro b le m  in  d e r d e u tsch e n  S o z ia H o rsch u n g , 2. A u fl. ,  T ü b in g e n  
1960, S. 27 p a ss im . Das In te re sse  fü r  e in e  d ire k te  T e iln a h m e  an 
d e r U n te rn e h m e n s fü h ru n g  un d  ih re n  R is ike n  t r i t t  dem g e g e n ü b e r  
d e u tlic h  zu rück .
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ren, unterrichtet wird oder sich informieren kann. 
Gewiß ist der Unternehmenszweck, einzelwirt
schaftlich wie gesamtwirtschaftlich gesehen, vor
gegeben, und gewiß sind es die Markt- bzw. die 
Plandaten, die letztlich dem Management die 
Marschroute vorschreiben und seine Anpassung 
erzwingen. Aber es macht für das Selbstverständ
nis wie für die Rationalität des Verhaltens einen 
großen Unterschied aus, ob der Beschäftigte ver
steht, was vorgeht, und ihm nahegebracht wird, 
warum sich etwas ändert, oder ob sich beides, je 
nachdem, für ihn wie ein Glücksfall oder Schick
salsschlag ausnehmen muß. Andererseits gibt es 
aber, wie bei vernünftig wahrgenommenen Mit
bestimmungsrechten überhaupt, auch eine rezi
proke Wirkung: die betriebliche Produktivität und 
Flexibilität kann durch das erhöhte Verständnis 
der Belegschaft gewinnen.

In größeren Unternehmen wird die einschlägige 
Informationstätigkeit aus technischen Gründen 
über den Betriebsrat laufen; bei entsprechender 
Vertrauensbasis lassen sich so auch am ehesten 
Konflikte mit der Wahrung von Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnissen vermeiden, die aus Konkur
renzgründen notwendig ist. Das schließt jedoch 
nicht aus, daß sich das Management von Zeit zu 
Zeit oder aus besonderem Anlaß auch unmittel
bar an die Belegschaft wendet. Die Vorteile einer 
kontinuierlichen Information legen die Institutio
nalisierung in Form eines Ausschusses nahe, den 
der Betriebsrat wählt. Die Bezeichnung „Wirt
schaftsausschuß“ soll das Schwergewicht der In
formation betonen, die zu der in sozialen und per
sonellen Angelegenheiten hinzutritt, und nicht 
etwa eine sachlich einspielende Unterrichtung in 
anderen Fragen ausschließen.

Betriebsrat

Der Betriebsrat, so wie ihn die bundesrepublika
nische Sozialgesetzgebung konzipiert (Betriebs
verfassungsgesetz vom 11.10.1952, neue Fassung 
vom 15.1.1972; für öffentliche Verwaltungen: Per
sonalvertretungsgesetz vom 5. 8. 1955), ist ein 
Unternehmensorgan, nicht ein verlängerter Arm 
der Gewerkschaften wie im angelsächsischen 
Shop-Steward-System, oder gar eine Betriebs
stelle der politischen Indoktrination (Ostblockstaa
ten). Darum die Pflicht zur sachbezogenen Zusam
menarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, 
darum der Ausschluß von Arbeitskämpfen, die 
allein den Tarifpartnern Vorbehalten sind, und 
darum die autonome Wahrnehmung seiner Auf
gaben, frei von Weisungen, sei es aus der Be
triebsversammlung, sei es von außen.

Andererseits fungiert der Betriebsrat aber auch 
nicht als eine gemeinsame Beratungsstelle von 
Unternehmensführung und Belegschaftsmitglie

dern (Comité d'Entreprise in Frankreich), sondern 
als eigenständige Vertretung der Arbeitnehmer
schaft dem Management gegenüber, soweit deren 
allgemeine Interessen betroffen sind. Darum die 
Wahl und Abberufung der Mitglieder durch die 
Gesamtbelegschaft (Betriebsversammlung) und 
aufgrund von zahlenmäßig qualifizierten Vorschlä
gen aus dem Kreis der Beschäftigten.

Im Interesse eines geordneten und kontinuierli
chen Arbeitsablaufes (und zur Entlastung der Ar
beitsgerichte) muß für den Fall, daß sich Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat und 
Arbeitgeber nicht ausräumen lassen, logischer
weise eine betriebliche Einigungsstelle existieren, 
die in der Regel verbindlich entscheidet. Sie wird 
paritätisch zusammengesetzt. Den Vorsitz führt 
ein unparteiisches zusätzliches Mitglied, das not
falls das Arbeitsgericht bestellt. Sein Votum gibt 
bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

Vor dem Hintergrund dieser Vorkehrungen kann 
der Aufgabenbereich des Betriebsrates weit ge
zogen werden. Er umfaßt praktisch alle sozialen 
Fragen des Unternehmens. Und zwar gilt bei den 
für die Arbeitnehmer wichtigsten Materien wie 
Arbeitszeit und Urlaub, Entlohnungsgrundsätzen, 
Unfallverhütung und Sozialeinrichtungen die volle 
(„erzwingbare“ ) Mitbestimmung mit Initiativrecht. 
Darüber hinaus können auf freiwilliger Basis Be
triebsvereinbarungen zwischen Arbeitnehmerver
tretung und Management abgeschlossen werden, 
die zum Teil die überbetrieblichen Tarifverträge 
ergänzen, so in der auch gesamtwirtschaftlich be
deutsamen Funktion, die branchenweit geltenden 
Tariflöhne nach oben der Ertragslage des Einzel
unternehmens anzupassen.

In allgemeinen personellen Angelegenheiten (Per
sonalplanung, Ausbildungsförderung) verfügt der 
Betriebsrat über ein Mitwirkungsrecht im Sinne 
der Unterrichtung, Vorschlagserteilung und Be
ratung. Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Ein
gruppierung und Versetzung von Arbeitnehmern 
können nicht gegen seinen begründeten Wider
spruch durchgeführt werden. Und für das dornige 
Problem der Kündigung ist ein ausgebautes An
hörungsverfahren vorgesehen.

Was schließlich Veränderungen der Betriebsstruk
tur betrifft, wie sie mit den Marktverschiebungen 
und der Einführung technischer Fortschritte ein
hergehen, wird der Betriebsrat über Beteiligungs
rechte bei der Gestaltung von Arbeitsplatz, Ar
beitsablauf und Arbeitsumgebung eingeschaltet 
(§§ 90 ff. Betriebsverfassungsgesetz i. d. F. v. 
15. 1. 1972).

Die aufgeführten Regelungen können im einzelnen 
kompliziert erscheinen. Es ist jedoch zu beachten, 
daß sie aus Sachvorgaben eigentlich nur die in
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stitutionell vereinheitlichenden Konsequenzen zie
hen. Denn für ein modernes Management besitzen 
das „Betriebsklima“ und die „soziale Betriebs
führung" schon produktionstechnisch einen hohen 
Stellenwert, und ebenso ist es nicht mehr als ver
nünftig, bei Betriebsumstellungen nach wohlab- 
gestimmten Plänen zu verfahren, für die die Be
legschaft zu gewinnen ist. Insgesamt kann die 
Betriebsratstätigkeit eine Entlastung des Arbeit
gebers bedeuten; nicht selten führt sie zu besse
ren Sachlösungen.

Arbeitsdirektor

Das gilt auch für die Institution des Arbeitsdirek
tors, die dem Bereich der sog. qualifizierten Mit
bestimmung angehört und in besonderem Maße 
die Eigenart des westdeutschen Konzepts aus
drückt. Es handelt sich um ein Mitglied der fakti
schen Unternehmensleitung (Vorstand, Geschäfts
führung), das schwergewichtig für Personal- und 
Sozialangelegenheiten zuständig ist. Dabei hat 
der Arbeitsdirektor die gleichen Rechte und Pflich
ten nach innen und außen wie die anderen Direk
tionsmitglieder auch; er bestimmt also bei allen 
Vorstandsbeschlüssen voll mit. Allerdings ist er 
nach Wahl und Abwahl bzw. Wiederwahl von der 
Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts
organ des Unternehmens abhängig. Daraus folgt, 
daß die Arbeitnehmerinteressen bei den Vor
standsentscheidungen nachhaltiger zur Geltung 
gebracht werden können, als das ein Personal
chef der üblichen Prägung vermöchte; gesamt
wirtschaftlich ist es kein Schaden, wenn im glei
chen Zuge die Versuchungen der Technokratie 
im Unternehmen auf stärkeren Widerstand stoßen. 
Andererseits gewinnt die Unternehmensführung 
einen prädestinierten Sprecher, der ihre Pläne 
und Beschlüsse der Belegschaft nahebringen kann 
und als ständiger Partner des Betriebsrates 
amtiert.

Natürlich fordert die Position des Arbeitsdirek
tors ihren Mann. Aber nicht darum, weil es so 
etwas wie eine „gespaltene Loyalität" gäbe, son
dern weil der Konflikt zwischen langfristiger 
Sicherung und Vermehrung der Arbeitsplätze und 
der kurzfristigen Verbesserung der Arbeitsent
gelte und Arbeitsbedingungen, der für das gege
bene wirtschaftliche Entwicklungsstadium typisch 
ist, in besonderer Weise sein Ressort berührt.

Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat

Die letzte Stufe zur Regulierung der Abhängigkeits
verhältnisse im Unternehmen ist die Arbeitnehmer
vertretung im Aufsichtsrat, der den Vorstand beruft 
und ihn in den grundlegenden unternehmenspoli
tischen Entscheidungen kontrolliert; traditionell 
wurde er nur von den Anteilseignern bzw. deren 
Vertretern (zumeist Banken) besetzt.

Freilich gilt hier das Paritätsprinzip, wie übrigens 
auch die obligatorische Bestellung eines Arbeits
direktors, nur für die Kapitalgesellschaften mit 
mehr als 1000 Beschäftigten des Montansektors 
(Kohle, Eisen- und Stahlerzeugung); die Wahl der 
Arbeitnehmervertreter erfolgt auf „bindenden Vor
schlag“ teils des Betriebsrates, teils der „im Unter
nehmen vertretenen“ Gewerkschaften durch die 
Hauptversammlung (Mitbestimmungsgesetz vom 
21.5.1951). In allen anderen Kapitalgesellschaften 
(Familien-AG und GmbH erst ab 500 Beschäftigte) 
setzt sich das Aufsichtsorgan nur zu einem Drittel 
aus Arbeitnehmervertretern zusammen. Hier kommt 
es zur unmittelbaren Wahl durch die Belegschaft. 
Und bei mindestens zwei der Arbeitnehmervertre
ter muß es sich um Unternehmenszugehörige han
deln, darunter ein Arbeiter und ein Angestellter 
(Betriebsverfassungsgesetz vom 11.10.1952).

Diese unterschiedliche Regelung ist zwar histo
risch verständlich, aber heute sachlich nicht mehr 
haltbar. Insbesondere kann die qualifizierte Mit
bestimmung nicht länger den Charakter eines 
„Ausnahmerechtes“ für die Grundstoffindustrie be
halten, und das um so weniger, als dieser seit 
den fünfziger Jahren andere Sektoren, was das 
gesamtwirtschaftliche Gewicht betrifft, den Rang 
abgelaufen haben. Da aber die Montanmitbestim
mung ihre Bewährungsprobe im wesentlichen be
standen hat, wie zuletzt wieder die Erhebungen 
der unabhängigen Biedenkopf-Kommission bestä
tigten 2), ist sozialpolitisch nicht einzusehen, warum 
sie nicht auf alle Unternehmen der einschlägigen 
Größenordnung angewendet werden sollte.

Ausschlaggebendes Differenzierungskriterium wäre 
also die Zahl der ständig beschäftigten Arbeitneh
mer, um deren Vertretung es schließlich geht, nicht 
die Art der Produktion und auch nicht die Rechts
form, in der das Unternehmen betrieben wird. Man 
muß schon einer besonderen Philosophie zur „Be
günstigung des Familienbetriebes“ anhängen, die 
es jedoch schwer hat, in der heutigen unter
nehmerischen Wirklichkeit eine hinreichende Be
gründung zu finden, um die Personalgesellschaften 
schlechtweg und sogar bestimmte Aktiengesell
schaften von der Regelung auszunehmen, ganz zu 
schweigen davon, daß damit erfahrungsgemäß eine 
Prämie auf Umgründungen gesetzt wird, die öko
nomisch nicht geboten sind und nur ein Auswei
chen bezwecken. Allerdings gilt es auch nach einer 
solchen Vereinheitlichung dafür Sorge zu tragen, 
daß bei Unternehmenskonzentrationen und inson
derheit Konzernbildungen die wirtschaftliche Mit
bestimmung weder ausgehöhlt noch potenziert 
wird 3).

2) S a c h v e rs tä n d ig e n k o m m is s io n  z u r  A u s w e rtu n g  d e r  b ish e rig e n  
E rfa h ru n g e n  b e i d e r  M itb e s tim m u n g  (B ie d e n k o p f-K o m m is s io n ), 
M itb e s t im m u n g  im  U n te rn e h m e n , B e rlin /K ö ln . M a in z  S tu ttg a rt 1970.
S. 54 ff.
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Für die Bestellung der Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat verdient unter sozialpolitischer Ziel
setzung die unmittelbare Wahl durch die Beleg
schaft den Vorzug, wobei einer formellen Bestäti
gung durch die Hauptversammlung nichts im Wege 
steht. Ein Wahlmännerverfahren wäre der Wahl zur 
Konzernspitze vorzubehalten, und auch das nur 
aus technischen Gründen. Die Dinge komplizieren 
sich freilich, wenn an der Gruppenvertretung inner
halb der Arbeitnehmerschaft (Arbeiter, Angestell
ter) festgehalten wird, wie sie das Betriebsverfas
sungsgesetz vorsieht; eine Erweiterung um die 
Gruppe der „leitenden Angestellten“ dürfte kaum 
zu umgehen sein. Wie immer aber das Nominie
rungsverfahren ausfallen mag, d. h. wer wen mit 
welchem Quorum und welcher Verbindlichkeit Vor
schlägen kann: von der endgültigen Wahl (Aus
wahl) durch die Gesamtbelegschaft sollte nicht ab
gegangen werden.

Wahl durch die Gesamtbelegschaft

Das gilt verstärkt für diejenigen Arbeitnehmerver
treter im Aufsichtsrat, die nach dem Mitbestim
mungsgesetz von den „im Unternehmen vertrete
nen“ (besser: mit dem Unternehmen tarifvertrag
lich verbundenen) Gewerkschaften zu benennen 
sind. Daß überhaupt solche unternehmensexternen 
Mitglieder entsandt werden können, bedarf der 
Begründung. So wird darauf verwiesen, daß ja 
auch die Aktionäre nicht-unternehmenszugehö- 
rige Bankenmanager in den Aufsichtsrat dele
gieren. Sachlich wichtiger erscheint ein anderes 
Argument. Es läßt sich vermuten, daß die gewerk
schaftsentsandten Mitglieder, zumal wenn es um 
die Preispolitik des Unternehmens geht, eher über
betriebliche Gesichtspunkte zur Geltung bringen 
und die gesamtwirtschaftliche Gefahr eines „Kar
tells der Sozialpartner“ zu Lasten der Verbraucher 
vermindern. Überdies setzt eine wirksame Mit
sprache im Aufsichtsrat nun einmal fachliche Kennt
nisse voraus, die im Kreise der belegschaftszuge
hörigen Arbeitnehmer nicht so leicht zu finden 
sind. Etwas anderes ist es jedoch, daß die Ge
werkschaftsvertreter zahlenmäßig nicht das Über
gewicht haben sollten, also bei einem Arbeitneh
merkontingent von insgesamt fünf Mitgliedern nur 
zwei Repräsentanten stellen, und zwar nicht zu
letzt darum, damit die Ausweitung der Mitbestim
mung nicht zu einem Aderlaß an qualifizierten 
Funktionären führt, auf die die Gewerkschaften in 
ihrer überbetrieblichen lohnpolitischen Funktion 
angewiesen sind. Auf jeden Fall sind auch die Ge
werkschaftsvertreter durch die Belegschaft des 
Unternehmens zu wählen.
3) Vgl. die „Holdingu-Novelle vom 7. 8. 1956, d a s  privatrechtl iche 
„Lüdenscheider  A bkomm en“ vom 17. 8.1959, d ie  Ä nderung der  
„Ho!ding“-Novelle vom 27.4 . 1967, d ie  S on d e rre ge lu ng  für d ie  
Ruhrkohte-AG von 1969 und  d a s  M itbest im m ungsfortge l tungs
gesetz  vom 29.11.1971, d ie  in e ine  a l lg em e ine  g ese tz l iche  R eg e 
lung von Bestand e inzu geh en  hät ten.

Bei paritätischer Besetzung des Aufsichtsrates zwi
schen der Arbeitnehmer- und der Anteilseigner
seite bedarf es der Institution des „elften Mannes“ , 
um möglichen Pattsituationen vorzubeugen. Nichts 
könnte die wirtschaftliche Mitbestimmung mehr in 
Mißkredit bringen als die Verzögerung wichtiger 
Entscheidungen etwa bei Meinungsverschieden
heiten im Vorstand, die die Reaktionsfähigkeit des 
Unternehmens auf sich ändernde Marktdaten be
einträchtigt. Natürlich kommt als „elfter Mann“ nur 
ein unabhängiges Mitglied in Frage, auf das sich 
die beiden Seiten des Aufsichtsrates mehrheitlich 
einigen müssen. Daß an den erforderlichen Per
sönlichkeiten, die wirtschaftlich bewandert und an 
eine ausgleichende Verantwortung in ihrer beruf
lichen Karriere gewöhnt sind, Mangel bestünde, 
hat man bislang nicht gehört. Schon dies spricht 
dagegen, von der im Montanbereich erprobten Re
gelung abzugehen. Zudem eignet sich die Institu
tion ihrer ganzen Anlage nach am besten dazu, 
das legitime „öffentliche Interesse“ gerade an den 
Großunternehmen zu repräsentieren. Dazu ist es 
nicht erforderlich, daß der „elfte Mann“ den Vor
sitz im Aufsichtsrat führte. Aber wenn die Institu
tion existiert, ist auch die Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters kein Problem, das sonst 
zu unzuträglichen Komplikationen führen müßte.

Fragt man nach dem Verhältnis zum Vorstand, so 
ist zu erwarten, daß das Management, wenn es um 
die Rate der periodischen Gewinnausschüttung 
geht, durch die paritätische Besetzung des Auf
sichtsrates eher eine Erleichterung erfährt: die 
Arbeitnehmerseite dürfte mehr als die Aktionäre 
dazu neigen, im Zweifelsfall der Selbstfinanzierung 
und der Rücklagenbildung des Unternehmens die 
Priorität einzuräumen. Ob sich das ändert, wenn 
im Zuge der allgemeinen Vermögensbildung auch 
die Arbeitnehmer mehr und mehr Anteilseigner an 
den Unternehmen werden, ist eine andere Frage. 
Wo es zu Konflikten mit dem Management kommt, 
sind es bei Lage der Dinge weniger die Investi- 
tions- als die Konzentrationsentscheidungen, die 
der Vorstand planen mag. Aber gerade da kann 
der staatlichen Wettbewerbspolitik durch die Ar
beitnehmervertretung des Aufsichtsorgans gleich
sam innerhalb der Unternehmen ein Vorposten er
wachsen.
Bei alledem unterliegen die Arbeitnehmervertreter 
wie jedes Mitglied des Aufsichtsrates den aktien
rechtlichen Bestimmungen der Sorgfaltspflicht, der 
Geheimhaltung und der Haftung. Hier wie auch 
sonst geht unser Konzept davon aus, daß Mit
bestimmung und faktische Mitverantwortung die 
zwei Seiten einer Medaille sind. Und in der Tat, 
eine Angleichung des sozialen Status, die diesen 
Namen verdient, bedeutet nicht nur mehr Rechte, 
sondern ebenso erweiterte Verpflichtungen der 
Betroffenen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1975/X 509


